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• § 20c SGB V

• Leitfaden zur Selbsthilfeförderung - Neuregelungen

• Runde Tische in Bayern

• Zahlen und Fakten 
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§ 20c SGB V ab 01.01.2008

� Kassenartenübergreifende Gemeinschaftsförderung
� Mindestens 50% der Fördermittel und
� Max. 50% krankenkassenindividuelle Förderung
� 2009: 57 Cent je Versicherten (verpflichtend)�
� Entsprechend dem Wohnort der Versicherten
� Bundesorganisationen 20%
� Landesorganisationen und Kontaktstellen 40%
� Selbsthilfegruppen 40% (30% durch Kassen, 10% durch LV für rT)�
� Beteiligung der Selbsthilfe bei Förderentscheidungen
� Gesamtgesellschaftl. Aufgabe (Beteiligung der öffentlichen Hand)�
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Leitfaden zur Selbsthilfeförderung – Neuregelungen Oktober 2009

� Verbesserung der Transparenz

– Benennung der zur Verfügung stehenden Fördermittel auf den verschiedenen 
Förderebenen (5.1.3 und 5.2.3) �

– Veröffentlichung  der an Selbsthilfeorganisationen und –kontaktstellen 
ausgeschütteten Mittel aus der kassenartenübergreifenden Gemeinschafts-
förderung in Euro mit Nennung des Zuwendungsempfängers

– Pauschale Fördermittel an Selbsthilfegruppen werden summarisch mit Angabe 
der Anzahl der geförderten Gruppen veröffentlicht

– Fördermittelempfänger auf den jeweiligen Ebenen veröffentlichen die 
erhaltenen Zuwendungen auf geeignete Weise (5.1.6) 

– Vereinfachte Anforderungen an Projektförderung der örtlichen Ebene (5.2.1) �

– Kurze Begründung bei Ablehnung eines Förderantrages

– Benennung eines gesonderten Kontos für Zwecke der Selbsthilfegruppe (4.3) �

� Redaktionelle Änderungen
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12 Runde Tische in Bayern

� Arbeitsgemeinschaften der Krankenkassen/-Verbände und Kontaktstellen

� Ein-Ansprechpartner-Modell (ein Antrag genügt)�

� Gemeinschaftsmittel und kassenindividuelle Fördermittel

� Feststellung der Fördermittel (Kassen und Verbände)�

� Aufbereitung der Anträge

� Vergabesitzung Krankenkassen und Vertreter der Selbsthilfe

� Eine Überweisung durch Geschäftsstelle

� Ein Verwendungsnachweis

� Beirat
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Zahlen und Fakten 

� 2009 je Versicherten 0,57 €

– Gesamtbudget GKV ca. 5,9 Mio € (Gemeinschaftsförd. und 
kassenindividuell)�

– Bundesebene ca. 1,2 Mio. €

– Landesebene (Org. und Kontaktstellen) ca. 2,3 Mio. € (2008 ca. 1,8 Mio. €)�

– Selbsthilfegruppen ca. 1,8 Mio. € (2008 ca. 1,26 Mio. €)�

– Runde Tische (durch Landesebene) ca. 0,6 Mio. € (2008 ca. 0,425 Mio. €)�

� 2010 je Versicherten 0,58 € ???

– Gesamtbudget ähnlich hoch

– Plus Überlauftopf 2008 und 2009 (Endabrechnung auf Landesebene 10.11.)�

– Veröffentlichung gem. Leitfaden
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